
wendungen wie „Smart Homes“, mit dem intelligenten Kühlschrank, 
aber auch Anwendungen, die man sich bislang nur ausgedacht hat. 
Alle diese Anwendungen verkehren miteinander über das Internet 
und sind potenziell von einer zentralen Stelle aus kontrollierbar. Man 
ahnt neue, frustrierende Anforderungen an den Datenschutz und 
befürchtet manchmal für ihn ein Fiasko, denn Big Data wird bigger 
und bigger. Das Internet der Dinge entwickelt sich nach und nach, 
unvorhersagbar, Schritt für Schritt. Die meisten der ausgedachten 
Anwendungen werden nicht zum Tragen kommen – einige anders 
als ausgedacht – eine und die andere aber als epochaler Durchbruch. 

Bücher

Marie-Theres Tinnefeld

Schwarze, Jürgen (Hrsg.): EU-Kommentar, 3.Auflage, Baden-

Baden 2012 (Euro  225,00 ; Seiten: 3. 019; ISBN 978-3-8329-3.

Die Neuauflage des Handkommentars von Jürgen Schwarze steht 
ganz im Zeichen des Reformvertrags von Lissabon. Ausgewiesene 
Wissenschaftler und Praktiker kommentieren hier in verständlicher 
Form das komplexe Vertragssystem der ineinander greifenden Ver-
träge über die Europäische Union (EUV) und die Arbeitsweise der Eu-
ropäischen Union (AEUV). Zudem wird die Europäische Grundrech-
techarta (GRC) als selbständiger Teil des Vertragswerkes in die Aus-
führungen integriert. Die Rechtssprechung von EuGH und EGMR ist 
jeweils vorbildlich eingearbeitet. Im Ganzen handelt es sich um eine 
ausgezeichnete Erörterung des Primärrechts der EU, das die Voraus-
setzungen für Regelungen im Sekundärrecht wie Verordnungen und 
Richtlinien vorgibt. Der viel diskutierte Transparenzgrundsatz (Art. 
15 AEUV Rdnr. 1 ff.), der Zugang der Öffentlichkeit zu den Dokumen-
ten der EU, der für Unionsbüger eine essentielle Voraussetzung ihrer 
politischen Teilhaberechte darstellt, wird präzise auch unter dem As-
pekt seiner historischen Entwicklung dargestellt (Art. 15 Rdnr. 16 ff.). 
Das Konzept der Europäisierung des Datenschutzes (Art. 16 EUV; s.a. 
Art. 7 und 8 EGRC) wird detailliert und im Vergleich zu (noch) beste-
henden Normen wie der allgemeinen  Richtlinie zum Datenschutz 
von 1995 oder der bereichspezifischen Richtlinie zur Vorratsdaten-
speicherung kommentiert (Art. 16 AEUV Rdnr. 4 ff.). Besonders her-
vorzuheben sind die Ausführungen zur Rechtsetzungsbefugnis der 
EU hinsichtlich der nationalen Sicherheit (Art. 16 AEUV, Rdnr. 8). In 
diesem Zusammenhang ist das Kapitel über die polizeiliche Zusam-
menarbeit von Interesse. Die Struktur und der Anwendungsbereich 
dieser Zusammenarbeit werden eigens erörtert (Art. 87 AEUV 1 ff.). 
Ausdrücklich wird auch das aktuelle Problem, ob auch Geheimdiens-
te unter die Regie der EU fallen, unter Heranziehung der einschlägi-
gen Literatur behandelt (Art. 87 AEUV). Diese Frage stellt insbesonde-
re in Deutschland unter dem Aspekt der Trennung von polizeilicher 
Exekutivgewalt und nachrichtendienstlichen Informationssammlun-
gen. Unter Berücksichtigung des mitgliedstaatlichen Rechts können 
zutreffend Geheimdienste nur unter von einer datenschutzrechtli-
chen Richtlinie im Bereich Datenverarbeitung zum Zwecke der Straf-
verfolgung und der Polizei erfasst werden, „soweit sie polizeiliche 
Aufgaben wahrnehmen“ (Art. 87 AEUV Rdnr. 4). 

Der ausgezeichnete Handkommentar gehört in die Hände aller 
derjenigen, die sich mit der komplexen Materie des EU-Rechts auch 
im Bereich des Datenschutzes befassen. Das Werk gibt Antworten 
auf Fragen, die das Zusammenspiel von Unionsrecht und gewach-
senem mitgliedstaatlichen Recht angehen, die sich ohne einschlä-
gige Kenntnisse nicht auf Anhieb beantworten lassen.    

Von Thomas Mann 
Service lernen

Bernd Stauss
Wenn Thomas Mann Ihr Kunde wäre
Lektionen für Servicemanager

2012. V, 210 S. mit 9 Abb. Geb. € (D) 24,95
ISBN 978-3-8349-4030-8
Wenn Servicemanager exzellenten Service liefern wollen, 
dann sollten sie ihr Handeln weniger an abstrakten Zahlen-
werten und Modellen orientieren, sondern lieber Thomas 
Mann lesen. Die in diesem Buch präsentierten Textpassa-
gen aus seinen Novellen und Romanen zeigen, wie präzise 
er Dienstleistungssituationen erfasst, die von bleibender 
Aktualität sind. Denn bei allem technischen Wandel hat sich 
nichts daran geändert, wie Menschen andere Menschen 
im Servicekontakt erleben und wie sie als Menschen be-
handelt werden wollen. Thomas Mann beschreibt meister-
haft das Denken, Empfi nden und Handeln von Dienst-
leistungs kunden. Daher eignen sich die geschilderten Epi-
soden hervorragend dazu, zentrale Lektionen für heutige 
Servicemanager abzuleiten. Auf diese Weise führt uns der 
große deutsche Schriftsteller und Nobelpreisträger vor 
Augen, was modernes wissenschaftliches und praktisches 
Dienstleistungsmanagement ausmacht. „Wie seine litera-
rischen Geschöpfe war Thomas Mann ein bürgerlicher, 
wohlhabender Mann mit sehr hohen Ansprüchen an Kom-
fort und Servicequalität […] Was er seinen Erzähler in der 
Novelle ‚Das Eisenbahnunglück‘ sagen lässt, gilt absolut 
auch für ihn selbst: ‚Ich reise gern mit Komfort.‘“
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